
 

 

 

ENTWURF EINES ERSTEN GESETZES 

ZUR ÄNDERUNG DES LEBENSMITTEL- 

UND FUTTERMITTELGESETZBUCHES  
STELLUNGNAHME DES VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBANDES 

VOM 26.06.2018 

Anlass für die Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) ist 

die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das dem Gesetzgeber aufge-

geben hat, die Regelung in § 40 Absatz 1 a so zu ändern, dass sie bis zum 30. Ap-

ril 2019 eine Regelung zur Dauer der Veröffentlichung enthält. Bis zu dieser Neu-

regelung, längstens aber bis zum 30. April 2019, ist die angegriffene, bisherige 

Vorschrift weiter anzuwenden.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wurde nun § 40 LFGB um eine gesetzliche 

Löschungsfrist für Informationen nach § 40 Absatz 1a LFGB ergänzt. In der vorlie-

genden Neuregelung mit einer Ergänzung des § 40 Absatz 4a LFGB (neu) wird 

festgelegt, „dass Informationen nach Absatz 1a einschließlich etwaiger zusätzli-

cher Informationen nach Absatz 4 sechs Monate nach der Veröffentlichung zu ent-

fernen sind“.  

Der vzbv hält eine Frist von sechs Monaten für unzureichend und fordert eine Frist 

von zwölf Monaten. Der Fall Fipronil, der im Jahr 2017 seinen Höhepunkt hatte, 

wirkt bis heute nach und zeigt, wie wichtig es ist, eine möglichst lange Frist vorzu-

sehen. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil auf die übli-

che Praxis von zwölf Monaten hingewiesen. Diese sollte nach unserer Auffassung 

so fortgesetzt werden.  

Darüber hinaus ist zu betonen, dass die Ergänzung der Löschungsfrist nicht zu ei-

ner Veröffentlichung von Verstößen gegen die Lebensmittelsicherheit im Sinn von 

§ 40 Abs.1a nach einer in allen zuständigen Behörden einheitlichen Auslegung 

führt. Für Verbraucher ist es aber wichtig, in jedem Fall eines solchen Verstoßes 

auf Grundlage eines bundesweit einheitlichen Beurteilungsmaßstabs informiert zu 

werden. Deshalb fordert der vzbv, dass die Bundesregierung die im Koalitionsver-

trag enthaltene Ankündigung der Erarbeitung eines einheitlichen Bußgeldkatalogs 

sowie die Präzisierung der im § 40 Abs. 1a enthaltenen unbestimmten Rechtsbe-

griffe schnellstmöglich umsetzt.  
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